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Zu den Voraussetzungen von Regressansprüchen einer BG  gegen einen bei einer gemein-
nützigen Zeitarbeitsfirma beschäftigten Baustellen- und Projektleiter (von Beruf Installateur 
bzw. Heizungsbauer), der einen Auftrag zum Fällen von Bäumen angenommen hat, obwohl 
er über keine ausreichende Berufserfahrung in diesem Bereich verfügt, und der sodann für 
die Durchführung des Auftrags unqualifizierte Mitarbeiter der Firma ausgewählt, diese nicht 
sorgfältig eingewiesen und die Durchführung der Arbeiten nicht ansatzweise überwacht 
hat. 
 

§ 110 SGB VII 
 
Urteil des OLG Oldenburg vom 24.02.2011 – 1 U 33/10 –  
Bestätigung des Urteils des LG Oldenburg vom 19.02.2010 – 13 O 1173/09 – UVR 009/2010, S. 549-560 
 

Der beklagte Baustellen- und Projektleiter hatte die beiden Mitarbeiter zur Mithilfe bei Baumfäll-
arbeiten eingeteilt. Die Bäume hatten eine Höhe von 8 bis 10 m und einen Durchmesser von 30 
cm.  Der Bekl. hatte die Arbeiter beauftragt, ein Seil zwischen dem jeweiligen Baumstamm und 
einem freistehenden, nicht hinreichend im Erdreich verankerten Schornstein anzubringen. Die-
ses Seil sollte mit einem Kettenzug gespannt werden. Die bei der Firma angestellte Fachkraft 
für Arbeitssicherheit hatte er nicht hinzugezogen. Nach der Erteilung des Auftrages zum Span-
nen des Seilzuges zwischen dem Baum und dem Schornstein hatte der Bekl. das Grundstück 
verlassen, ohne zuvor die Standfestigkeit des Schornsteins überprüft zu haben. Während die 
beiden Arbeiter das Seil spannten, stürzte der Schornstein auf sie und verletzte sie. 
 
Nach Auffassung des OLG hat das LG zu Recht dem Grunde nach einen Anspruch der BG 
(Klägerin) nach § 110 SGB VII bejaht. Der Bekl. habe einen objektiv schweren (vgl. Ausführun-
gen unter II. 2. a) und subjektiv nicht entschuldbaren Verstoß gegen die Anforderungen der im 
Verkehr erforderlichen Sorgfalt (s. Begründung unter II. 2. b) begangen. Der Regressanspruch 
der BG sei auch nicht wegen Mitverschuldens der Geschädigten zu kürzen (vgl. II. 2. c).   

 
Das Oberlandesgericht Oldenburg hat mit Urteil vom 24.02.2011 – 1 U 33/10 –  
wie folgt entschieden: 
 

http://rundschreiben.hvbg.de/RS/hvbg.nsf/DDE321C37811DFC6C125771B00440E8E/$FILE/UVR_009_2010_Anlage_06.pdf
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